
§ 4

Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf, 
zur Finanzierung von Ausgaben wird für das Haus-
haltsjahr 2019 auf 207.850 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schul-
verbandes umgelegt. (Verwaltungsumlage)

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird 
die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2018 auf 130 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage je Verbandsschüler wird auf 
1.598,8462 € festgesetzt. 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
30.000.- € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 

II.
Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Schreiben vom 12.08.2019, Nr. 20-941/18, von 
der Haushaltssatzung und den dazugehörigen Anlagen 
Kenntnis genommen. 

III.
Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe des 
Kreisamtsblattes vom 26.08.2019, eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Schulverbandes (1. Stock, Zimmer 

Schulverband 59
Oberes Rodachtal

Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Oberes Rodachtal (Landkreis Kronach)  

für das Haushaltsjahr 2019

I.
Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes (BaySchFG), Art. 40 ff. des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit  (KommZG) sowie der Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO), erlässt der Schulverband Oberes Rodachtal folgen-
de Haushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 376.000.- €
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 73.050.- €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt
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15), Kirchstraße 4, 96349 Steinwiesen, während der allge-
meinen Geschäftsstunden gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO 
öffentlich ausgelegt. Darüber hinaus liegen die Haushalts-
satzung und die dazugehörigen Anlagen für die Dauer ihrer 
Gültigkeit in der Geschäftsstelle zur Einsicht bereit. 

Steinwiesen, den 20.08.2019
Schulverband Oberes Rodachtal

gez.
Gerhard Wunder 
Schulverbandsvorsitzender

Markt Marktrodach 60

Haushaltssatzung des Marktes Marktrodach  
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Marktgemeinde Marktrodach folgende:

Haushaltssatzung 2019

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt

 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 6.462.660,00 €
und im Vermögenshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 3.400.734,00 €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind in Höhe von 600.000 € vor-
ge sehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 

 350 v.H. 
b) für Grundstücke (B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 330 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Marktrodach, den 22.07.2019
Markt Marktrodach

Gräbner
Erster Bürgermeister
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Hinweise:

Die Haushaltssatzung 2019 nebst Anlagen liegt ab dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Montag eine Woche 
lang im Zimmer 15, im ersten Stock des Rathauses Un-
terrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, von Montag 
bis Freitag, von 8.30 bis 12.00 Uhr, öffentlich zur Einsicht-
nahme auf.

Im Anschluss daran wird die Haushaltssatzung 2019 mit 
allen Bestandteilen und Anlagen für die bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im 
Zimmer 15, im ersten Stock des Rathauses Unterrodach, 
Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, von 8.30 bis 12.00 Uhr, 
zur Einsicht bereitgehalten.

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


